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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

Mittels Motion forderte Nationalrat Daniel Fässler (cvp, AI), wieder eine
Bewilligungspflicht für ausländische Redner an politischen Veranstaltungen
einzuführen. Eine solche Bestimmung hatte es in der Schweiz schon einmal gegeben,
bis sie 1998 aufgehoben worden war, weil sie als überholt und verfassungswidrig
angesehen worden war. Der Motionär war der Ansicht, seit 1998 verfüge die Schweiz
über kein taugliches Mittel mehr, Auftritte von ausländischen Politikerinnen und
Politikern in der Schweiz zu unterbinden. Beispielhaft habe  dies ein geplanter,
umstrittener Auftritt des türkischen Aussenministers 2017 in Zürich gezeigt, den die
zuständigen Zürcher Behörden nur unter Berufung auf den Brandschutz hätten
verhindern können. So etwas sei «eines Staatswesens unwürdig», die aufgehobenen
Regeln hätten sich zuvor jahrzehntelang bewährt und «die Ruhe in unserem Land»
garantiert, so Fässler. Der Bundesrat stellte sich indes auf den Standpunkt, die lokalen
Behörden hätten grundsätzlich die Möglichkeit, politische Veranstaltungen nicht oder
nur unter Auflagen zu bewilligen. Darüber hinaus könne das Fedpol gestützt auf das
Ausländergesetz ein Einreiseverbot gegen ausländische Personen erlassen, wenn diese
die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz gefährdeten. Gestützt auf das NDG
könne der Bundesrat einer ausländischen Person zudem via Tätigkeitsverbot
untersagen, an einer politischen Veranstaltung in der Schweiz aufzutreten, wenn der
Auftritt dazu diene, terroristische oder gewaltextremistische Aktivitäten zu
propagieren. Die Bewilligungspflicht stelle also einen unverhältnismässigen Eingriff in
die Meinungsäusserungsfreiheit dar. Die knappe Mehrheit der Nationalrätinnen und
Nationalräte sah dies jedoch anders und stimmte der Motion im Herbst 2018 mit 90 zu
85 Stimmen bei 3 Enthaltungen zu. 1

MOTION
DATUM: 19.09.2018
KARIN FRICK

Mit 27 zu 13 Stimmen bei einer Enthaltung lehnte der Ständerat im Frühjahr 2019 die
Motion Fässler (cvp, AI) für die Wiedereinführung einer Bewilligungspflicht für
ausländische Redner an politischen Veranstaltungen ab. Nach einer lebhaften Debatte
zeigte sich offenbar die Ratsmehrheit von den Argumenten des Bundesrates und der
Mehrheit der SPK-SR, die beide die Ablehnung der Motion beantragt hatten, überzeugt:
Die Verhältnismässigkeit einer solchen Massnahme in Bezug auf die
Meinungsäusserungsfreiheit sei äusserst zweifelhaft, durch digitale Medien könne das
Verbot leicht umgangen werden und die Schweizer Behörden verfügten über andere,
wirksame Instrumente, um eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit durch
ausländische politische Rednerinnen und Redner zu verhindern. Bundesrätin Karin
Keller-Sutter erachtete in ihren Ausführungen die Wiedereinführung der
Bewilligungspflicht «in einem liberalen Rechtsstaat [...] und in einer Gesellschaft wie
der Schweiz, die [...] von sich aus [...] fähig ist, radikalen oder extremistischen
Tendenzen zu widerstehen» als unnötig und problematisch, da der Weg zur
Gesinnungsprüfung dann nicht mehr weit sei. 2

MOTION
DATUM: 19.03.2019
KARIN FRICK

Kriminalität

In der Sommersession 2015 behandelte der Ständerat als Erstrat die Vorlage zur
Verschärfung des Korruptionsstrafrechts. Der Kern der Verschärfung besteht darin,
dass die Privatbestechung als Offizialdelikt in das Strafgesetzbuch aufgenommen und
somit neu von Amtes wegen und nicht mehr nur auf Antrag verfolgt werden soll. Die nur
durch den Stichentscheid des Präsidenten zustande gekommene Mehrheit der RK-SR
beantragte ihrem Rat jedoch, die Verschärfung dahingehend abzumildern, dass
Privatbestechung nur dann von Amtes wegen verfolgt werden soll, wenn durch die Tat
öffentliche Interessen verletzt oder gefährdet sind. Die kleine Kammer folgte –
ebenfalls äusserst knapp mit 23 zu 22 Stimmen – ihrer Kommissionsmehrheit und schuf
damit zwei Kategorien von Bestechungsfällen im Privatbereich. Mit 23 zu 4 Stimmen bei
16 Enthaltungen überwies die Kantonskammer die Vorlage an den Nationalrat.
Nachdem der Nationalrat mit 133 gegen 51 Stimmen aus der SVP-Fraktion Eintreten
beschlossen hatte, war auch er der Meinung, Privatbestechung müsse nicht
ausnahmslos von Amtes wegen verfolgt werden. Die Abgrenzung von Antrags- und

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2015
KARIN FRICK
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Offizialdelikten anhand des öffentlichen Interesses, wie sie der Ständerat vorgesehen
hatte, bringe jedoch Interpretationsschwierigkeiten und Rechtsunsicherheit mit sich,
weil die Staatsanwaltschaft in einem konkreten Fall nicht wisse, ob sie von Amtes wegen
ermitteln oder auf einen Antrag warten müsse. Aus diesem Grund sprach sich die
grosse Kammer für einen Einzelantrag Fässler (cvp, AI) aus, welcher vorsieht, dass
Privatbestechung «in leichten Fällen» nur auf Antrag verfolgt wird: Der Begriff des
«leichten Falles» finde sich bereits im geltenden Strafrecht und die
rechtsanwendenden Behörden wüssten damit umzugehen. Mit 133 Ja- gegenüber 49
Nein-Stimmen aus der SVP-Fraktion bei 2 Enthaltungen stimmte der Nationalrat der so
geänderten Vorlage zu. Nachdem auch der Ständerat diesen Vorschlag gutgeheissen
hatte, stimmte er der Vorlage in der Schlussabstimmung mit 38 zu 5 Stimmen zu. Auch
im Nationalrat wurde der Entwurf in der Schlussabstimmung mit 141 zu 53 Stimmen bei 1
Enthaltung angenommen, wobei die SVP-Fraktion an ihrer ablehnenden Haltung
festhielt. 3

1) AB NR, 2018, S. 1490 f.; TA, 4.10.16; SGT, 10.3.17
2) AB SR, 2019, S. 187 ff.; Kommissionsbericht SPK-SR vom 12.2.2019
3) AB NR, 2015, S. 1354 ff.; AB NR, 2015, S. 1910; AB SR, 2015, S. 1088 f.; AB SR, 2015, S. 362 ff.; AB SR, 2015, S. 774; BBl, 2015,
S. 7165 ff.; NZZ, 26.9.15
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